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RS OGH 1995/11/22 9ObA160/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.11.1995

Norm

AngG §36 I

Rechtssatz

Das Verbot des Zusammenarbeitens mit ehemaligen Arbeitnehmern in einer Konkurrenzklausel setzt voraus, daß der

mit der Konkurrenzklausel belastete Arbeitnehmer die Zusammenarbeit in welcher Form auch immer mit diesen

Arbeitnehmern bewußt von sich aus herbeiführt oder fördert. (§ 48 ASGG).

Entscheidungstexte

9 ObA 160/95

Entscheidungstext OGH 22.11.1995 9 ObA 160/95

Schlagworte

SW: frühere Arbeitnehmer, ehemalige Mitarbeiter, Angestellter
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